
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

13. März 2020 

 

Hessische Landesregierung beschließt   

weitere Maßnahmen gegen das Corona-Virus  

 „Wir müssen die Ausbreitung der Infektionen verlangsamen“ 

 

Wiesbaden. Die Hessische Landesregierung hat heute in einer Sonder-Kabinettsitzung 

weitere notwendige Schritte im Kampf gegen das Corona-Virus veranlasst: 

 

▪ Der reguläre Schulbetrieb wird bis zu den Osterferien ausgesetzt. Die 

Abiturprüfungen sollen durchgeführt werden.  

▪ Eine Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 wird für 

besondere Berufsgruppen angeboten.  

▪ Die Kindergärten und Krippen bleiben bis zum Ende der Osterferien geschlossen. 

Eine Notbetreuung wird für besondere Berufsgruppen angeboten. 

▪ Der Vorlesungsbeginn der Hochschulen wird auf den 20. April verschoben. 

▪ Risikogruppen unter Landesbeschäftigten können ab sofort von zu Hause aus 

arbeiten. 

▪ Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit ist gewährleistet. 

▪ Angehörige besonderer Berufsgruppen, die aus Risikogebieten zurückkehren, 

müssen zwei Wochen in Quarantäne bleiben.  

▪ Zudem gelten deutliche Einschränkungen für Rückkehrer aus Risikogebieten. 

▪ Besuchszeiten und Besuchsmöglichkeiten in Krankenhäusern und Pflege-

einrichtungen werden deutlich eingeschränkt.  
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Regulärer Schulbetrieb wird bis zu den Osterferien ausgesetzt 

 

In Hessen wird ab Montag, 16. März, an allen Schulen kein regulärer Unterricht mehr 

stattfinden. Am Montag haben Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte noch einmal 

Gelegenheit, in den Schulen zusammenzutreffen, um Verabredungen für die 

unterrichtsfreie Zeit bis zu den Osterferien zu treffen, persönliche Lehr- und 

Lernmaterialien aus den Schulen zu holen und Hinweise zu geben, wie Unterrichtsstoff 

ggf. vor- und nachbereitet werden kann. Schulleitungen sind an den Unterrichtstagen zu 

den üblichen Unterrichtszeiten zur Anwesenheit verpflichtet, um die Erreichbarkeit für die 

Schulaufsicht sicherzustellen und gegebenenfalls weitere Schutzmaßnahmen vor Ort 

umgehend umsetzen zu können.  

 

Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler  

 

Für Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 1 bis 6 ist eine Notbetreuung in kleinen 

Gruppen zu gewährleisten. Die Notbetreuung dient dazu, insbesondere Kinder 

aufzunehmen, deren Eltern in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind. 

 

Landesabitur soll durchgeführt werden 

 

Trotz der vorübergehenden Schulschließungen soll das Landesabitur wie geplant 

stattfinden. Die Abiturienten waren bereits gestern vom Unterricht befreit worden. Mit 

dieser Maßnahme sollen vor allem mögliche Ansteckungssituationen vermieden werden. 

Landesregierung und Schulverwaltung wollen aber all jenen, die mit den bevorstehenden 

Prüfungen ihre Hochschulreife erlangen möchten, diese Möglichkeit auch weiterhin 

offenhalten. Das Landesabitur soll demnach – Stand heute – am Donnerstag, 19. März, 

beginnen und die schriftlichen Prüfungen bis zum vorgesehenen Ende am 2. April 

durchgeführt werden. Alle Exkursionen, Studien- und Klassenfahrten, die bis zum Ende 

des laufenden Schuljahres geplant sind, sind abzusagen. Dies umfasst alle Schulfahrten 

im In- und Ausland, unabhängig davon, ob der Zielort vom Robert Koch-Institut als 

Risikogebiet ausgewiesen ist.  

 

 

 



3 

  
 
 
 

 

Kindertageseinrichtungen bieten lediglich Notbetreuung  

  

Bis zum 19. April, dem Ende der Osterferien, bleiben die hessischen 

Kindertageseinrichtungen geschlossen. Eine Notbetreuung insbesondere für Kinder von 

sogenannten Funktionsträgern wie zum Beispiel Polizisten, Feuerwehrleuten und 

medizinischem Personal wird angeboten. 

 

Sicherheit und Ordnung sind gewährleistet 

 

Die Einsatzfähigkeit der hessischen Polizei ist sichergestellt. Die Hessische 

Landesregierung bekräftigte, dass die Polizei weiterhin Präsenz zeigen und dafür Sorge 

tragen werde, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleistet bleibt. Die 

hessische Polizei hat zum Schutz der Polizeibeschäftigten bereits seit 2009 umfangreiche 

Maßnahmen getroffen, um mögliche Infektionsgefahren zu mindern. Hessische Polizisten 

führen in jedem Streifenwagen eine persönliche Schutzausstattung zur Hygienevorsorge 

mit. Die örtlich zuständigen sieben Polizeiflächenpräsidien gewährleisten dabei 

flächendeckend die erforderlichen Maßnahmen vor Ort. Die Struktur, die personelle 

Ausstattung und der vorhandene Infektionsschutz versetzen die hessische Polizei in die 

Lage, den Schutz der Bevölkerung und die öffentliche Sicherheit und Ordnung in ganz 

Hessen zu gewährleisten.  

 

Deutliche Einschränkungen für Rückkehrer aus Risikogebieten 

  

Jedem, der sich in den vergangenen zwei Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, 

wird das Betreten von Krankenhäusern und vergleichbaren Einrichtungen für 14 Tage 

verboten. Dies gilt auch für alle, die ab sofort aus einem Risikogebiet zurückkehren. 

 

Besuchszeiten und Besuchsmöglichkeiten in Krankenhäusern werden deutlich 

eingeschränkt 

 

Jede Person, die in einem Krankenhaus oder ähnlichen Einrichtung versorgt wird, darf 

höchstens einen Besucher für höchstens eine Stunde am Tag empfangen. Ausgenommen 

sind insbesondere Seelsorger, Rechtsanwälte und Eltern, die ihr minderjähriges Kind 

versorgen. 

x-apple-data-detectors://0/
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Funktionsträger, die aus Risikogebieten kommen, müssen in Quarantäne  

 

Urlauber, die für die Gewährleistung eines weiterhin funktionierenden Gesund-

heitswesens oder der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

unentbehrlich sind und kürzlich oder künftig aus vom Robert Koch-Institut festgelegten 

Risikogebieten zurückkehren, müssen 14 Tage in häusliche Quarantäne. Damit wird 

sichergestellt, dass diese Menschen nicht ungewollt Kolleginnen und Kollegen aus diesen 

Bereichen mit dem Virus infizieren. 

 

Verschiebung des Vorlesungsbeginns an den Hochschulen 

 

Der Vorlesungsbeginn an allen Hochschulen des Landes wird einheitlich auf den 20. April 

2020 verschoben. Dabei handelt es sich gegenüber dem planmäßigen Vorlesungsbeginn 

für die allermeisten Hochschulen um eine Verschiebung von ein bis zwei Wochen. 

Publikumsveranstaltungen sowie Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen finden bis zum 

Vorlesungsbeginn nicht statt. Der Forschungs-, der Verwaltungs- und der 

Bibliotheksbetrieb werden unter Berücksichtigung der aktuellen Risikoeinschätzung 

aufrechterhalten. 

 

Risikogruppen unter Landesbeschäftigten können ab sofort von zu Hause aus 

arbeiten 

  

Für Beschäftigte des Landes hat die Hessische Landesregierung beschlossen, dass 

Personen über 60 Jahren sowie Personen mit bestimmten Vorerkrankungen fortan, sofern 

es ihre Tätigkeit erlaubt, von zu Hause aus arbeiten können. Das Robert-Koch-Institut 

sieht bezogen auf das neuartige Corona-Virus bei Personen über 60 Jahren ein deutlich 

gesteigertes Risiko für einen schwereren Erkrankungsverlauf. Ebenso zählen Personen 

mit bestimmten Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, 

Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber, der Niere, sowie Krebserkrankungen oder 

Beschäftigte mit unterdrücktem Immunsystem als Risikogruppe. 
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Finanzämter für Besucher geschlossen 

 

Ab Montag bleiben alle Servicestellen der hessischen Finanzämter für Besucherinnen und 

Besucher geschlossen. Selbstverständlich arbeiten die Finanzämter in Hessen trotz 

dieser Einschränkung bis auf Weiteres regulär weiter und bleiben telefonisch erreichbar. 

Bei Fragen können sich die Steuerpflichtigen also nach wie vor telefonisch über die 

jeweiligen Telefonservicestellen der Finanzämter an ihr zuständiges Finanzamt vor Ort 

wenden. Für allgemeine Anfragen steht wie gewohnt die landesweite kostenlose 

Servicenummer der Steuerverwaltung zur Verfügung: 0800 - 522 533 5. Weitere 

Rufnummern und Sprechzeiten finden Sie unter: finanzamt.hessen.de. Der 

Präsenzbetrieb am Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz in Rotenburg a. d. 

Fulda wird ab Montag vorübergehend eingestellt. 

 

Digitaler Servicepoint für Anfragen 

 

Die Ausbreitung des Coronavirus stellt auch die Hessische Justiz vor große 

Herausforderungen. Die Justizministerin, die Präsidenten der hessischen Obergerichte 

sowie der Generalstaatsanwalt stehen untereinander, aber auch mit den einzelnen 

Gerichten, in engem Austausch. Die Beteiligten sind sich einig, dass auf Grundlage der 

bestehenden Instrumentarien die Funktionsfähigkeit der Gerichte und der 

Staatsanwaltschaften aufrechterhalten bleibt. 

 

Darüber hinaus steht der Digitale Servicepoint der Hessischen Justiz unter der 

Servicerufnummer 0800 96 32 147 für alle Anfragen der Bürgerinnen und Bürger mit 

Justizbezug zur Verfügung. 

 

Auch der hessische Justizvollzug ist gewappnet. Die hessischen Justizvollzugsanstalten 

haben in enger Abstimmung mit der Justizministerin einen Pandemieplan entwickelt, der 

die Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet. 
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Erläuterung zu den Personengruppen, die Anspruch auf eine Notbetreuung ihrer 

Kinder haben 

 

Dazu zählen entsprechend der Verordnung: 

  
1.Angehörige des Polizeivollzugsdienstes im Sinne der Hessischen 

Polizeilaufbahnverordnung vom 10. März 2015 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 30. Juni 2017(GVBl. S. 114), sowie des Bundespolizeigesetzes vom 19. 

Oktober 1994 (BGBl. I S. 2978,2979), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 

2019 (BGBl. I S. 1724) und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes, die bei den 

Polizeipräsidien tätig sind und Voll-zugsaufgaben wahrnehmen, 

2.Angehörige von Feuerwehren gemäß §§ 9 und 10 des Hessischen Brand- und 

Katastrophenschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2014 

(GVBl. S.26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. August 2018 (GVBl. S. 374), 

3.Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Justiz, 

4.Bedienstete des Justiz- und Maßregelvollzuges, 

5.Bedienstete von Rettungsdiensten gemäß § 3 Abs. 1 des Hessischen 

Rettungsdienstgesetzes vom 16. Dezember 2010 (GVBl. I S. 646), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 12. September 2018 (GVBl. S. 580), 

6.Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerkes gemäß § 2 des THW-Gesetz vom 

22.Januar 1990 (BGBl. I S. 118), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Juni 2013 (BGBl. 

I S.1514),  

7.Helferinnen und Helfer des Katastrophenschutzes gemäß § 38 Abs. 1 des Hessischen 

Brand- und Katastrophenschutzgesetzes, 

8.die in der gesundheitlichen Versorgung von Menschen tätigen Angehörigen 

medizinischer und pflegerischer Berufe, insbesondere 

a) Altenpflegerinnen und Altenpfleger nach § 1 des Altenpflegegesetzes in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 1691), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307) in Verbindung mit § 64 des 

Pflegeberufegesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 13. Januar 2020 (BGBl. I S. 66), oder nach § 58 Abs. 2 des Pflegeberufegesetzes,  

b) Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer nach § 1 des Hessischen 

Altenpflegegesetzes vom 5. Juli 2007 (GVBl. I S. 381), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

21. Juni 2018 (GVBl. S. 296),  
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c) Anästhesietechnische Assistentinnen und Anästhesietechnische Assistenten im Sinne 

der §§ 1 und 2 der DKG-Empfehlung zur Ausbildung und Prüfung von 

Operationstechnischen und Anästhesietechnischen Assistentinnen/Assistenten vom 17. 

September 2013,  

d) Ärztinnen und Ärzte nach § 2a der Bundesärzteordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 16. April 1987 (BGBl. I S. 1218), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307),  

e) Apothekerinnen und Apotheker nach § 3 der Bundes-Apothekerordnung in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1478, 1842), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307),  

f) Desinfektorinnen und Desinfektoren nach § 1 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für Desinfektorinnen und Desinfektoren vom 6. Dezember 2010 (GVBl. I S. 711), zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 3. Dezember 2015 (GVBl. S. 580),  

g) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und 

Kinderkrankenpfleger nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Krankenpflegegesetzes vom 16. Juli 2003 

(BGBl. I S. 1442), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307), 

in Verbindung mit § 64 des Pflegeberufegesetzes oder nach § 58 Abs. 1 des 

Pflegeberufegesetzes,  

h) Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger nach § 

1 Abs. 1 Nr. 1 des Krankenpflegegesetzes, in Verbindung mit § 64 des 

Pflegeberufegesetzes,  

i) Hebammen gemäß § 3 des Hebammengesetzes vom 22. November 2019 (BGBl. I S. 

1759),  

j) Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer gemäß § 1 des Hessisches 

Krankenpflegehilfegesetzes vom 21. September 2004 (GVBl. I S. 279), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 29. September 2017 (GVBl. S. 313),  

k) Medizinische Fachangestellte gemäß § 1 der Verordnung über die Berufsausbildung 

zum Medizinischen Fachangestellten/zur Medizinischen Fachangestellten vom 26. April 

2006 (BGBl. I S. 1097),  

l) Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentinnen und Medizinisch-technische 

Laboratoriumsassistenten gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 des MTA-Gesetzes vom 2. August 1993 

(BGBl. I S. 1402), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307),  

m) Medizinisch-technische Radiologieassistentinnen und Medizinisch-technische 

Radiologieassistenten gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 des MTA-Gesetzes,  
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n) Medizinisch-technische Assistentinnen für Funktionsdiagnostik oder Medizinisch-

technischer Assistenten für Funktionsdiagnostik gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 des MTA-

Gesetzes,  

o) Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter gemäß § 1 des Notfallsanitätergesetzes vom 

22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1348), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2019 

(BGBl. I S. 2768),  

p) Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten im Sinne 

der §§ 1 und 2 der DKG-Empfehlung zur Ausbildung und Prüfung von 

Operationstechnischen und Anästhesietechnischen Assistentinnen/Assistenten vom 17. 

September 2013,  

q) Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 des Pflegeberufe-

gesetzes,  

r) Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner nach § 1 Absatz 1 Satz 2 des 

Pflegeberufegesetzes,  

s) Pharmazeutisch-technische Assistentinnen oder pharmazeutisch-technische 

Assistenten nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den Beruf des pharmazeutisch-

technischen Assistenten in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1997 

(BGBl. I S. 2349), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 

1307),  

t) Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten nach § 1 des 

Rettungsassistentengesetzes vom 10. Juli 1989, zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. 

Dezember 2007 (BGBl. I S: 2686) in Verbindung mit § 30 des Notfallsanitätergesetzes,  

u) Zahnärztinnen und Zahnärzte gemäß § 1 des Gesetzes über die Ausübung der 

Zahnheilkunde in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1987 (BGBl. I S. 1225), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2768),  

v) Zahnmedizinische Fachangestellte gemäß § 1 der Verordnung über die 

Berufsausbildung zum Zahnmedizinischen Fachangestellten/zur Zahnmedizinischen 

Fachangestellten vom 4. Juli 2001 (BGBl. I S. 1492).  

 

Die vollständigen Verordnungen sind auf hessen.de abrufbar. 

 

*** 

 


